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Erläuterungsbericht 
 
 
 
 Mit der gegenständlichen Änderung (1. Abänderung) des Teilbebauungsplanes 

„Hotel Brennseehof 2013“ erfolgt eine geringfügige (280 m²) Anpassung des 

Verordnungsbereiches an die aktuelle Rote Gefahrenzone bzw. an die aktuelle 

Baulandwidmung im südlichen/ südöstlichen Verordnungsbereich. 

 

Graphik 01: Verordnungsbereich 2013 und Erweiterung 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013 wurde der Verordnungsbereich mit der damaligen Roten Gefahrenzone (= 

damaliges Baulandausmaß) begrenzt. Mit der Begrenzung sind Teilbereiche der 

Hotelanlage Brennseehof, welche der touristische Leitbetrieb der Gemeinde Feld 

am See ist, außerhalb des Verordnungsbereiches zu liegen gekommen. Damit 

verbunden ergaben sich auch baurechtliche Problematiken. 

 
 Zwischenzeitlich erfolgten auf Basis des aktuellen Gefahrenzonenplanes 

Erweiterungen der Baulandwidmung Kurgebiet, so dass nun der Baubestand der 

Hotelanlage zur Gänze mit Baulandwidmungen abgedeckt wird. Insbesondere zur 
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Vermeidung von rechtlichen Unsicherheiten und zur Ermöglichung von adäquaten 

baulichen Maßnahmen auch im Bereich der Hotelanlage außerhalb des 

Verordnungsbereiches 2013 ist eine Anpassung des Verordnungsbereiches an 

die aktuellen raumordnungsfachlichen Rahmenbedingungen (Baulandwidmung 

bzw. Rote Gefahrenzone) und damit verbunden die gegenständliche Änderung 

des Teilbebauungsplanes erforderlich. Wichtige Gründe im Sinne des K-ROG 

2021 und ein öffentliches Interesse für die Änderung sind nachvollziehbar 

gegeben. 

 
 Entsprechend den Änderungen des Gefahrenzonenplanes und des 

Flächenwidmungsplanes im Bereich der gegenständlichen Hotelanlage sind die 

Voraussetzungen für die Änderung des Bebauungsplanes gemäß dem Kärntner 

Raumordnungsgesetz 2021 insbesondere wie folgt gegeben:  § 50 Abs. 1 

(wichtige Gründe), § 50 Abs. 2 lit 1 (Änderung maßgebender 

Planungsgrundlagen), lit 3 (Änderung des Flächenwidmungsplanes) und lit 5 

(Vermeidung von Planungswidersprüchen zum Gefahrenzonenplan nach dem 

Forstgesetz 1975). 

 
 Mit der gegenständlichen Adaption des Verordnungsbereiches ist eine 

Anpassung in Form einer logischen Verlängerung der angrenzenden und im Plan 

01 Teilbebauungsplan (neu Plan 01 Teilbebauungsplan 2025) festgelegten 

Bebauungszonen II, III und IX im Sinne der Bestimmungen des 

Teilbebauungsplanes 2013 erforderlich. In der Bebauungszone IX entfällt zudem 

im südlichsten Bereich die Parkplatzfestlegung (entsprechend der schmalen 

Konfiguration keine zeitgemäße Nutzung möglich) zum angrenzenden 

öffentlichen Weg (Seestraße) zugunsten einer Verlängerung der ansonsten in 

diesem Bereich festgelegten Baulinie (geringe Anpassung im Ausmaß von 26 m² 

des eingeschossigen Bebauungsbereiches). 

 
 Die geringfügige Adaption des Verordnungsbereiches und die geringfügige 

Adaption der Bebauungszone IX, jeweils im südöstlichen/südlichen 

Verordnungsbereich, führen absehbar zu keinen negativen Auswirkungen auf die 

Anrainersituation bzw. zu negativen Umweltauswirkungen im Sinne des K-ROG 

2021 und des K-UPG. Zudem befinden sich in diesem Nahbereich zum 

Verordnungsraum ausschließlich öffentliche Flächen (öffentliche Verkehrsfläche 

Seestraße bzw. öffentliches Wassergut) bzw. Eigengrundflächen der Palle Hotel 
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GmbH. Wohnanrainer zum nördlichen Verordnungsbereich werden von der 

gegenständlichen Änderung des Teilbebauungsplanes nicht berührt. 

 
 
Graphik 02: Sonderplan Überlagerung Plan 01 Teilbebauungsplan  
               mit dem Orthofoto 
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